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Gemeinde  Achenkirch  - Fortschreibung  Örtliches  Raumordnungskonzept

Endbericht  ÖROK

Die Gemeinde  Achenkirch  hat in ihrer Gemeinderatssitzung  vom 16.12.2021 beschlossen,  den ersten

Entwurf  der Fortschreibung  des Örtlichen  Raumordnungskonzeptes  während  sechs  Wochen  vom

23,12.2021  bis  einschließlich  03.02.2022  zur  öffentlichen  Einsichtnahme  aufzulegen.  Die

Stellungnahmefrist  endete  somit  am 10.02.2022.  Während  dieser Zeit sind zehn Stellungnahmen  am

Gemeindeamt  der Gemeinde  Achenkirch  eingelangt.  Unter Berücksichtigung  des § 63 TROG 2(]6  iVm

den §§ 8 und 9 TUP 2005  findet  sich nachstehende  zusammenfassende  Erläuterung  zum Umweltbericht

und  den  eingelangten  Stellungnahmen  im Rahmen  der  Fortschreibung  des  Örtlichen

Raumordnungskonzeptes.

1. GRUNDLAGEN

Verordnungspläne,  Bestandspläne

Bestandsaufnahme,  Verordnungstext,  Erläuterungsbericht,  Umweltbericht

Naturkundefachliche  Bearbeitung  Büro Weißbacher

2. STELLUNGNAHMEN

Im Rahmen  der  öffentlichen  Auflage  des  Entwurfs  zur  Fortschreibung  des  Örtlichen

Raumordnungskonzeptes  ergingen  die im Anhang  befindlichen  Stellungnahmen  und wird  dazu wie  folgt

festgehalten:

s Hans-Peter  Pöll, 09.02.2022

Es wird auf allgemeine  Themen  und Problematiken  iZm Raumordnung  hingewiesen.  Die Ausführungen

werden  entsprechend  zur Kenntnis  genommen  und gewürdigt  auch wenn diese keinen  konkreten  Bezug
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auf  die Verordnungsinhalte  haben.  Änderungserfordernisse  zum  ÖROK  ergeben  sich daraus  demnach

nicht.

s Landesumweltanwa(t,  09.02.2022

Es wird  allgemein  auf  naturschutzfachliche  Erfordernisse  hingewiesen  und  auf  allföllige  Abklärungen  mit

der Naturschutzbehörde  im Fall konkreter  Bauvorhaben  verwiesen.  Diesbezüglich  ist festzuhalten,  dass

auf  das Erfordernis  naturschutzrechtIicher  Bewilligungen  oder  Auflagen  seitens  der  Naturschutzbehörde

im  Raumordnungskonzept  verwiesen  wird  und  vor  allfälligen  Widmungs-  und  Bauverfahren

entsprechende  Abstimmungen  unausweichlich  sind.  Die  im  Rahmen  der  naturkundefachIichen

Bearbeitung  als besonders  schützenswerte  Bereiche  definierten  Zonen  wurden  entsprechend  dargestellt.

ZersiedeIungstendenzen  sind  aus ortsplanerischer  Sicht  nicht  zu erkennen  und wurde  gegenüber  den

ursprünglichen  Entwürfen  eine  deutliche  Reduktion  der  Siedlungsentwicklungsgebiete  erzielt.

Grundsätzlich  wird  durch  die  Ausweisung  entsprechender  Entwicklungsbereiche  im  Örtlichen

Raumordnungskonzept  lediglich  die  theoretische  bauliche  EntwickIungsmögIichkeit  dargestellt.  Konkrete

Maßnahmen  oder  auch  Abklärungen  hinsichtlich  naturschutzrechtlicher  Bewilligungen  (bzw.  ein

Einbeziehen  des LandesumweltanwaItes)  sind  jedenfalls  im Rahmen  der  weiteren  Entwicklungsschritte  zu

beachten.  In Bezug  auf  die in der  Stellungnahme  konkret  angeführten  Entwicklungsbereiche  ergibt  sich

kein  Änderungsbedarf.

Österreichische  Bundesforste,  25.01.2022

Es wird  um  Aufnahme  von  Grundstücken  in das  Örtliche  Raumordnungskonzept  als  baulicher

Entwicklungsbereich  ersucht.  Zur  Gp  1126/174  (Preußenbichl)  ist festzuhalten,  dass  der  bewaldete

Hangbereich  in Abstimmung  mit dem  AdTLR  und gemäß  Gemeinderatsbeschluss  nicht  als baulicher

Entwicklungsbereich  ausgewiesen  wurde  und  keine  Eignung  für  bauliche  Zwecke  gesehen  wird

(gesamthaft).  Es ergibt  sich  kein  Änderunqsbedarf.  Bezüglich  der  Grundstücke  Gp  1627/1,  1628/1,  1629

und  1631/3  ist festzuhalten,  dass  nur Flächen  als SiedlungsentwickIungsbereiche  aufgenommen  wurden,

hinsichtlich  derer  eine  privatrechtliche  Vereinbarung  zwischen  der  Gemeinde  und  den  Grundeigentümern

abgeschlossen  wurde.  Dies  wurde  im gegenständlichen  Fall nicht  erfüllt  und ist darüber  hinaus  die

Bebaubarkeit  durch  Kanalstränqe,  Seeache  und  die  Ausmaße  der  Grundstücke  eingeschränkt.  Im Übrigen

wird  darauf  verwiesen,  dass  die  Gp  1626/1  (ebenfalls  Eigentum  ÖBF)  weiterhin  als  baulicher

Entwicklungsbereich  inkludiert  ist. Es ergibt  sich  kein  Änderungsbedarf.
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s Alexander  Meixner,  25.01.2022

Es wird  angeregt,  die Fläche der Gp 910/2  zu touristischen  Zwecken  zu nutzen  (eigentlich,,um  Widmung

als touristische  Fläche ansuchen")  und Baumhäuser  zu errichten.  Aus ortsplanungsfachlicher  Sicht kann

die Aufnahme  der Gp 910/2  in einen baulichen  Entwicklungsbereich  - insb. zu touristischen  Zwecken  -

nicht  empfohlen  werden  und würden  vermutlich  auch forstrechtliche  und naturschutzfachliche  Bedenken

bestehen.  Es ergibt  sich kein Änderungsbedarf.

s Alexander  Meixner,  02.02.2022

Es wird angeregt,  die Fläche der Gp  908/1 ,,als Bauland" in das Örtliche  Raumordnungskonzept

aufzunehmen.  Dazu ist festzuhalten,  dass die Gp 908/1  eine Streifenparzelle  mit einer  Breite  von ca.  12-14

m darstellt.  Der südliche  Bereich ist gemäß ÖROK unverändert  einem baulichen  Entwicklungsgebiet

zugeordnet  (ca. 370 ma). Geringfügige  Erweiterungen  Richtung  Norden  zur Bildung  eines Bauplatzes  sind

gemäß  ÖROK  zulässig  (vgl. § 4 Abs. 6 der Verordnung).  Es ergibt  sich kein Änderungsbedarf.

a Wolfgang  Karl Messner,  31.01.2022

Es wird  eine  Korrektur  der  Formulierung  zur  Signatur  W25  beantragt,  da die  angeführten

Grundstücksnummern  nicht  nachvollziehbar  seien.  Dazu  ist  festzuhalten,  dass  der  bauliche

Entwicklungsbereich  südlich  der Gp 1126/175 auf die gesamte  Gp 1126/162 ausgeweitet  wurde.  Darüber

hinaus wird weiter  östlich  auch die Gp 1214/2 in den baulichen  Entwicklungsbereich  einbezogen.  Die

Darstellung  der  Gp  1126/162  ist  über  die  Formulierung  ,,im Anschluss  an die  bestehenden

SiedIungsentwicklungsfIäche  (Gp 1126/175)" insbesondere  in einer vergleichenden  Betrachtung  des

bestehenden  ÖROK und der Fortschreibung  ausreichend  nachvollziehbar.  Insbesondere  wird auf den

Zusammenhang  des Verordnungsplanes  mit der Stempelbeschreibung  verwiesen.  Es ergibt  sich kein

Änderungsbedarf.

ii Manuela  und Johannes  Postl, 02.02.2022

Es wird die Aufnahme  der Gp 1604/1  als baulicher  Eritwicklungsbereich  begehrt.  Dazu ist festzuhalten,

dass die Fläche in Abstimmung  mit dem AdTLR  herausgenommen  wurde  und Möglichkeiten  im Rahmen

des Um- und Zubaus  gemäß  § 42a TROG  gegeben  sind. Im bestehenden  ÖROK  wurde  ein Teilbereich  der

Gp 1604/1  als Rückwidmungsfläche  ausgewiesen  und im Jahr 2006  als Freiland  ausgewiesen.  Es ergibt

sich kein Änderungsbedarf.
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s Birgit  Huber,  02.02.2022  sowie  Gertraud  und  Gerhard  Huber,  04.02.2022

Es wird  beantragt,  die Signatur  VkO1 aus dem  Raumordnungskonzept  zu entfernen.  Dazu  ist feszuhalten,

dass  die  betreffende  Darstellung  lediglich  der  Ersichtlichmachung  allfällig  künftiger

Erschließungserfordernisse  dient  und  keinesfalls  eine  konkrete  Trassierung  darstellt  oder  damit

Enteignungen  o.ä. verbunden  sind. Es ergibt  sich somit  kein  Änderungsbedarf.  Im Zuge  zukünftiger

Änderungen  des  ÖROK  kann  ggf.  eine  Anpassung  vorgenommen  werden.

Weiters  wird  angeführt,  dass  die eingezeichneten  Wasserleitungen  nicht  den  aktuellen  Stand  darstellen.

Grundsätzlich  stellen  die lnfrastrukturleitungen  wie  Kanal  und Wasser  keinen  Verordnungscharakter  dar

und wurden  die  anhand  der  Gemeinde  Achenkirch  übermittelten  Daten  dargestellt.  Es wurde  ein

aktualisierter  Datenstand  angefordert  und  wird  dieser  entsprechend  in  die  Planausführungen

übernommen. Es erfolgt eine korrigierte Darste11un(3  im Verordnungsplan.

Bezüglich  der  Loipen  wird  angeführt,  dass  diese  falsch  verortet  seien.  Dazu  ist festzuhalten,  dass

grundsätzlich  die seitens  der Gemeinde  Achenkirch  übermitte!te  GPS-Aufnahme  der  Loipen  in  die

Planausführungen  übernommen  wurde.  Eine  Prüfung  hat  ergeben,  dass  diese  lagemäßig  leicht  verschoben

sind  und  erfolgt  eine  korrigierte  Darstellung  der  Kenntlichmachung  im Verordnungsplan.

a Hermann  Lagger  vertr.  durch  RA Fuith,  02.02.2022

Seitens  RA  Fuith  wird  vorgebracht,  dass  für  zwei  Kinder  der  Fam.  lagger  im  Bereich  der

Bestandsgebäude  eine  Möglichkeit  zur  Wohnraumschaffung  geschaffen  werden  soll. Festzuhalten  ist,

dass  der  gegenständliche  Bereich  kein  für  eine  SiedIungsentwickIung  geeignetes  Gebiet  darstellt  und  die

Ausweisung  von  Bauflächenwidmungen  den  Zielen  der örtlichen  Raumordnung  entgegensteht.  Dies

wurde  mehrfach  im Rahmen  der  Ausarbeitung  des Konzeptes  thematisiert  und  wurde  auch  seitens  der

Vertreter der Abt. RaumordnunO  und Statistik bzw. Bau- und Raumordnungsrecht eine bau(iche

Entwicklung  im Bereich  Tiefental  als negativ  beurteilt.  Die periphere  Lage  und  naturräumliche  Situation

sprechen  gegen  eine  erweiterte  bauliche  Entwicklung.  Es ergibt  sich  kein  Änderungsbedarf.

3. BEuRTEILUNG  /  ZUSAMMENFASSUNG

Grundlage  für  die  Einbeziehung  von  Umwelterwägungen  bilden  die  seitens  der  Fachabteilungen

beurteilten  Umweltbelange.  Diesbezüglich  wird  auf den Umweltbericht  sowie  die naturkundefachliche

Bearbeitung  und in weiterer  Folge  auf die eingelangten  Fachstellungnahrnen  zum  Entwurf  verwiesen.

Durch  die planerische  Umsetzung  der  diesbezüglichen  Festlegungen  im Raumordnungskonzept  werden

Umweltaspekte  entsprechend  berücksichtigt.  Allfällige  Auflagen  werden  in  den  jeweiligen

StempeIbeschreibungen  entsprechend  dargestellt  und  sind  in weiterer  Folge  im Widmungsverfahren  oder
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Bauverfahren  zu  berücksichtigen.  Unabhängig  davon  sind  weitere  naturschutzrechtIiche

BewiIligungspfIichten  bzw.  Abstimmungserfordernisse  mit  der  Behörde  zu beachten.

Die  während  der Auflagefrist  eingelangten  Stellungnahmen  beziehen  sich  allenfalls  auf allgemeine

Umweltbelange  oder  Umweltprobleme  und ergibt  sich daraus  kein  Änderungsbedarf  zum  vorliegenden

Entwurf.  Darüber  hinaus  betreffen  sie  konkrete  Einzelbereiche  und wurde  anhand  der fachlichen

Einschätzung  kein  Änderungsbedarf  gesehen.  Zusammenfassend  kann  festgehalten  werden,  dass  mit  der

Fortschreibung  des Örtlichen  Raumordnungskonzeptes  auf die wesentlichen  Aufgaben  und Ziele  der

örtlichen  Raumordnung  Bedacht  genommen  wurde  und dadurch  von  keinen  erheblichen  Auswirkungen

auf  die  Umwelt  auszugehen  ist. Im Übrigen  wird  auf  den  Umweltbericht  verwiesen.

Mit  freundlichen  Grüßen

FALCH

DI Leonhard  Wiesauer

Bereichsleitung

Anlaae(n):

Stellungnahmen  iZm der  Auflage
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S ie11  ungnahine  1
einer  zwanqsversteigerung  erworben  und sich  Vertraglich  verpflichtet  diese
arundstÜcke  innerhlti  von 6 .)ahren  arl  Einheimische  Fami1'ien  ZLlr bebaung  zur

v1e88rf3ül9unl!8z3u/8stel1en,eis heute(16 ]ahre spater) dienen d'iese Baup1ätze 1883/6immer  noch  a1s parkp1atz  für  das skigebiet  christ1um.
uab  mich  öfftars  vom  sürgermeister  uoser  be1ehren  lassen  das diese
crundstücke  nur  aus rouristischer  slcht  der  cemeinde  was nutzen
üa fragt  man sich  schün  wte  glaubwürdig  sind  d'ie  bussagen  und oaten  aus

wurden  zb.  (oas  xrontha1er....usw
icht  crundbücherliche  znteressenten  w'idmen  premde  arundstücke  diese  sie

schwarz  bebaut  haben  m'it  hilfe  des aürgermeisters  ohne  den crundbücherlichen
tigentÜmer  zu informieren  um

Skigebietpräer!ifste1wum,urd:ondnejghaAn,rD1WjCeghve'e!are':tese'reuiirfg äise:eear)'me;g,Besunchennetjgeufü7ncAeage
Wer tere

niC+it  genehmiqte  godung  im prfvatwald  ehema1s  xatiira  2000  waturschutz  aebiet
xarawtindl  för  das skigebiet  christ1um  usiy.  auch  da künnte  man von keinem

echtsmittel  gebraucri  machen

xch finde.das.gaumgrdriungskonzept für eine.sauere4 ,e.7 sin;l unmengen an
r1ächen  füe  eine  w*dmung  haben  vorhanden,d*e  aber  abs*chtlich  zuruckgehalten

selbst  besitzt  einen  großeii  'reil  davonwcrden  di  e cemei  nde
ES stehen  sehr  vie1e  Renovierungsbedürftige  Gebäude  leer  ,auch  da ist  meines
erachtens  dringender  handlungsbedar'f
ash.2ü16  1st  mein  Austragshaus  (zuhaus)  in  deni mpfne  rante  Anemarie  die  wegen
ei  ner
Behinderung  unter  5achwa1terschafft  steht  wohnte  Zum tota1schaden  abgebrannt
oie  cemei  achenkirch  leqte  mir  über  3 :lahre  Steine  in den Weg das mir  die
gesammte  versichcrungssumme  des srannt  obijektes  verfie1  ,nach  ab1auf  der
Wi eder-

geht  dip  cemeinde  mit  deni  tinheimiichen  at'rgern  um ,jetit  steht  mitten  im
rourismusgebiet  eine  ßrandruine
oaher  bitte  ich  sie  das gaumordriunskonzept  skeptisch  zu hinterfragen  und
aktue11e  Zahen  und Angaben  zu fordern
Auch die  zurück  gehaltenen  sauflächen  sol1ten  erhoben  werden

uch die  rechtskräftigen  gückbaubescheide  die  noch  nie  umgesetzt  wurden
so11ten  erhoben  werden
auch  die  noch  ntchr  lega1iesierten  schwarzbau'ten  so1lten  erhüben  werden  ,und
eine  ansch1iesende  bereinigung  sollce  erledigt  mr'den  bevor  ein  neues  )fönzept
genehmi  gt  wi  rd
t»ieses  xonzept  kommt mir so vor  , wer  das bessere  Jrchen  erzählt  kommt fn den
Genuss

hber ich kann 'ihn@rr sagen d2eses eingebraphte Raumordnungs8onzept.hat gelyr

dementsprechend  entlühnt
oa meine  ste11ungnahme  daran  sowieso  nichts  ändern  wird  komme ich  zum
schlusssatz
wir  stehen  al1e  vor  den aeme'inderats  wah1en  2022  vie1eicht  wäre  es fa'ir  dem neu
gewäh1'tem  Gemeinderat  die  Aufgabe  ein  überarbeitetes  aktue11es
tiaumordnungkonzept

rirüler iandesregierun!dzeunuknterbreiten.xch  find  es auch  sehr  1ich  das seit  2014  füe  ein  Konzept  envünscht  war  und

jetzt  kurz  vor  den Wahlen  an wicht4gkeit  cewinnt  obwoh1 noch  nicht  al1e
schwarzbauten  1egelasiert  sind.xan  so11te  der  nfichsten  1egis1aturperiode  eine
Chance
geben  und nicht  Nr  IO yahre  belasten  .

verbleibe  mit  einem  offenen  ouge

Sei  te 2
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lAND
TIROL

Büro  Landeaun»weltanwal.t

t)lBl.-lng. Anas  IHudlet

An d(e

Gerneinde  /lt,henk#cfü

z.:H. AmtsRoimr Slefai  Pocksta}ler

Unfö»  Crfstraßa  387

e2'15 A'cmnhircfü

Teleiri  ö5 1:»5€1C3485

Fsx (15121!i0F743495

IiindesumwelbnmiIt@l  gv.üf

ulD.  AaN3et170!i(Ig

B@mmntlO AC)h@TlörCH; Fartschrs#huq  OrtlicThes R;lllm(XdnllnggkÖrlZ@pt  d@r G@rTllifödO

A6er1kirch;  3te1)ungnabrme  LandgsumweTtanmafö

LuA-O-':) 2rS/1-202it

Innsbvuak, 10G).02.2C)22

Sehr geehrte  üamen  ind  füiren  dgr Gerneiride  Ar,henkirö,

sehr geemterHgy  BUirgsvrriss)er,

selti geet.ir(=ei Hsrr  AintJeitay.

besten  üank  f(lr dieBeachfflchtigung  des LandesutnweItanwaIts  bezÜglich  derAuflage  der 1.Fortschreibung

des Örtllühen Ravtmürdnungskonzepts  der Gemeinde  Achenkirch Blnnen offener  Frisi  qemaß  § 6 Abs. 4 llt

0 TUP iVtn e163 AbS 4 TROG 5ZW der Kundmachüng  vam 17 12.2022  ÜbertTTiIlell Cföf LaridesumweRanwall

als beteilklte  Öffentlichkeit  unter Bezugna)'ime auf  !G 3 Z3 TUP seine diesbez(kliiche

8te11urignahme

Allgemernes.

üie Gen'ieinde  Achenkirch  stsht  aufgnirid  der topographischen  wie siedIungshistorfschen  Voraussetzungen

glchor iri besonderern  Maße vür der Herausrürdgrung,  eine weltgghende  Zergiedelung  deg hgutigeri

Dauersled)ungsraums  zu vemieiden  Dies aufgrund  der in dle Lange gestreckten  Örientierung  eigsntlidi

aller Siedlungstfüigkeiten  entlang  der Achse.Achenseestraße",  und die historisch  bedingte  8ied1ungsform

mit einzelrien  Hfüeri linear  entlang  des Talbodens  anstelte von andernorts  (lblichen  Orts-  und Dorfkernen

tnsofetn  kommt raumplanenschen  Überlegurigeru  zur zukuöfähigen  Abgrenzung  und Organisation  der

einzelnen  81er1kingstei1e Im Talboderi  gegeri[iber  fer+ dazwIscheniip(;)eriden  trnd angrenzenden  Frelreiumen

Meiqnsritr 5. 6ü2ü Inrejiturk. tstsn'aieli } htlp'/i%.iit.vig lirolezumwdari'.vaffschaf gv at
Intonnationen zum rech(si.vlrksamett Elnbmgen uiid Dfüensc+'w untet htlx'lNm.v  lI(OI QV aVlnfarmatlon
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'beaüme«  Emdoutung zu, wäht'end  die umliegenden  Ggbt9to  (KarwendelIBi'andarlberger  Alperl  tbua

{r»pografischeri  Grttnden  ätißerst  weni(;) bls kelnen  baulichen  Entwick{ungen  qegertttersteiien.

Det  eiufliegende  En(wud  des fortzuschreibe.nden  ÖROK  gehl m4 «iner  Zielsetziing  aus SicM  bs

Landesmiwltaiiwalts  prinzipiell  auf  diese  Aiiforderungen  ein.  Die  miri  inevausgemiesenen

Er+twicklungfütäthgn  sind  -  nach Entfa)1 knnischer  Fgstlegongen  ber.eits  iriy Zuge  dgrAusarbeitiarig  -  graßteifs

nvr  kleinräumige  AA»rundungen  und Verddtungen  bestehender  Sied(ungen.

Insbesümdere  zwe'  Festlegungen  (W!G.  W19)  tragen  aus Slci»t des Landesumxve1tariwatts  leider  «ennach

weder  z*r  Inm'iqpitichnahme  neuer  Freiräume  und  nir  Zersiedeking  der  Landschaf!  bei.

Posffiv  Ihervorgehaben  wim hingegen  die weitgehende  Vermeidung  von Kmflikten  mit den großt%äahigen

;quch WföN1 lrn E1nzmföllen  Festlegungen  h'« naturschutzf,ichllch  nkäA opifönalen  Bereirften  llegen

Im Ibnigen  vyird aUX dit. Verard%VOrkung delr Gemeinde  At,henkirch  für  den Er)'ieltt der laldSGl1afflli(;m  QL)aföfü

des ir6rdjaherx.Achenseeföers,  hm.r gegeriatändNidi  vor  a)lern auf  &"n  mxi der Fortschreihung  dee üROK

berUhrke'n  Bergioh  'Soholastika,  hingemesen.

8au1andcesexn.  :FlächemtersiegelIcir+g.

Eüeletztlifö  uberaichtliühe  Quaföfizierung  desdurch  die Fortschrebung  neu etmöglichten'Baulandes  so'ime

eine  'GegeiiiQbersteIlung  zu Ibedehendem  Elau}and  und  Elau1an*esenten  'feih)} naoh Arxsi*t  des

Land@!-(jmW9RanWJFg  )h d  L1n4gr'1agen. G9mäß  Ar)g.abC'n bosltztAchgnkicdh  17,71tna BaJam1t3jGrVfü1  Und

73.82haBatiiandwldwiunginsgesamt(201iei)  Darh+szumJahrö26eryyarte'tezusatzllt,heBedarfschisankt

)e nadn  Szanario  6eir zukl)nfügen  HaushaltsgrÖße  und  Bau1aridmobtIis!eruttg  zvisn  'O und  4 lia.

UlndThämgigl von tbr  f.ehlenden  Qiiarit( €ziena'ig  öer  nun hinzukomrderi  Enhüa)dungsberaMc  wtjst  dor

uaridasumwel)ariwatt  auf die  Eledeutung  aer  BauIandmobiIIsierung  gegenaber  Nleuw)öung  hiri,

(n8b@SOtt1dffe da =9etT1äß  S7er1a(i(J -  d+e be!&Lföentlen  FieMrveT!l  lUlr knapp  daä 5faOhe Elnweil;irierivaahsttim

als etwarlfö  auseimh+en würden,  uid  das bei det psssiiimslisdien  Annahme.rJet  334rti"/EW  Eleela'fö

Vor dieaerm I)iriketgrurid erscheint lede Neuwädmung n  8inrie ünes sparsamen Umgengb mit den
'begrenzlen  Rgsgourcen  Landschaft,  Frs'taurri  und Boden  fragwÜrdig.

Kommentar  zu einzehien  Plaristempeki:

Zu etzg)nen FedJi.rigsbereichen  but aunö)eridem Verordnungsplan hätl 6et Landesumwdtanwalt
Fülgendes  fest:

Plan Nord:

W02,  Wü3  Aöenwald:

Ergänzmd  ZU detl Ausführungen  aur  S27  (5m  UferschufZbereich)  Wird festgehalte'n.  dass  öel  den  Gehölzgn

eifüang  der Seeadie  u.U. inlt,Auwald'a im 8inne  des  §8 oder,Feldgel'tlzena'irii  8irine  des  % Ilt. i) Tlrole«

Naiurschutzgeseiz  20C15 zu rechnen  ist. wonaö  bei konkreter  Bebauung  irenerhalb  des Gehölzbereichs  u.U

eine natursdiut;,rechtIiahe  ElewilIigungspflich!-  unabhänqiq  vom  5rri Absland  zur Uferböschurig(  - enistehen

würde  [)iet,  rst IITI Einzeffall  mtt der  hlaturbhutzbehörö  abzuklärgri.
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W04  Achenwald:

siehe  Aiisführungen  zu Wü2/03  Aöenwald,  insbesündese  remvant  ir  Gp 243/1

Sü1 echießstand.

siehe  Ausführungen  zu W €)2/03  Mhenwald  (Aubialdl)

E!)3 Halslalm.

J!dgrund der Lage innerhah öes Natursohutz- bzw. Natura 20Üü Gebiets ist bei ieglichen (Aus-
)Baumaßnahmen  (maßgebliche  Anderurigen,  Enueiterungen)  vom Erfordemis  einer  naturschitzreahtIichen

B»alligurig  auazugohonl

Uber dfe  traditionelle  BeW!riaölln=g  hiraausgehende  iNutzungen  und insbesondere  maßgebliche

Enive'agungen werden se4ens  des Lanöesumwellaniiva»s inm.rhalb des SchuJebietes gnindsätzlim
kriligh  gesehen.

P)an Mme

W05  Achental

Bez(igl+ch  der ,,Reserveflädne«  auf Gp.  4g1/n xvird .festgehalten,  dass  5ei  Bebauurtg  u.U.  eine

nafursehtfl;trechlllche  t3ewU11gu.ng autfgruntl  dgs Varllegens  a+nes Feudi1(3gbC1s  (§g TNSCHG  2üü5)

erforderlicl'i  sein  kann.  Dies  s';ke  mit  dei  NlakurscliutzbefiÖrde  ahzuklären  bzw. vräre  aus  Naturschutzsicht

vorn eier  Bebauung  Abstantfi  ZU nehmen  (FC)EBK  185  in der Naturkundefach1iTheit  Bearbeltung).

W'[)  SiedItingserbveIlening'

Der  Argumentation  der  NattdamfüWwi  Bearbeitung  kann  gefalgtwerden.  Die nunmehrige  Rücknahme  um

2 t3aup1ä!ze wird  zwar  begrüßt,  da die verbliebeneh  3 Elauplätze  a)lerdiiigs  gerade  der+ offenen  Wiesen-

%rbindunggstreifen  betreffgri.  wird d'iese Sied1ungserweiterung  (neben  der Elaörgwirkurig  für Tiere)

stchenidi  eine landschaföidie  Abwertung  bewirken  und zur Iandsdiaffsästhetisch  wirksamen  Zersiedelung

tieitragsn  üpr  taitmordntingr,fadikhen  Anmgrkung,  wonach  dsr Konnlkt  durch  dle Beschränkung  aur 3

Baup5tze  weitgehend  atisgeräumt  werden  kann.  rmiss  sonnit widersprochen  weirden

WM  Rampffeld:

siehe  Ausmhrungsn  zu M)2/[I13  A6enwa1d

W €)'19 Daummes/Daumbich):

Der  Argumentation  der Nattirkundlichen  Bearbenung  sowie  der  raumordnungsfachfichen  Anmerkung  kann

gruridsik.h  gefülgi  werden.  Nk.fösdestotrütz  wird die Verbauung  dieses  Übergangs  der  naturkundlich  wle

landschafllich  wertvollen  Hangwmsen  zum Talboden  hin grundsfüzlk;h  nicht  befüfflortei  Eine weitere

Envetterung  nach Norden  hin wäre  ausgesprochen  krifisch.

M08  Elaüihof/Klfüan)age'

siehe  Aiis(Ührungen  zu W02/ü3  Aöenwald
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Mit).  M11,  M12:

siehe  AusfOhrurtgan  zu Wü2/ö3  Adietwald

G03  Gewerbegebiet  80d.

Der gegensläridliche  Bereich  etdllt natmrröumlidh  betrach{eä eineri  der ietzten  Reste  von  ehemals

beweidetem  Wald  iri Tal%age, in Ubergang  zu Audresterü,  wiit ehemaligen  Sederiamien  der8eeadne  und

Relikt-Fauchlr,tardartori  nn Acherikych  dar Dia wetlerei  !ebauung  des 9erachs  als Goworbegabiet  ial aug

Nattirsichutzslchl  nachtejug

Es wird we4ters auf ein+e alifJlige  nahiirechut'rsch)liche  eewilligungspffliöt  bei der  weitetan  bau5ahen

Umsetzunq  hm'igewiesen,  wie zuleL"l  ,Manhed  WoTfgeng Egger  - Intemationale  Transporte,  Aaherrk4rah,

/kiv-  und Pkw-AbsteJJplatz  auf'Gst  .Nr. 132e/19.  KG Achental:  Gewerbe-.  wasser-,  forgt-  und

naturschutzrechtIicheBeunrHg+tng.  SZ-8A-351«O/UI')I-XlW  € ntspreche'ndeAusgleidismaßnahmegi*(ktign

erfarde'rlich  wemen.

EIOGI Feichtarrri:

Aufgrurid  deT Lag9 ll'föelll1a'!b d9!i NalJr!-d+Tl!ltZ- hZ!V Nalura  2mO G9biab  mt (X51 jegliCrkrl  4AU!i-

)Baurneßnahmen  (ma$ebllühs  Ände(gen,  er'r,ieltemgen) vm  Eifardemls  eXner natursdiutzreötlkhen

Elewilligur+g  aiiszugeheni

Uber  die  tra*tione)la  Elewise»af)un,g  'hinacisgehende  Nutzungen  und iebeisoridere  niaßget4idie

Enveiterungen  werden  ee«äene deg Landesumwelianwalte  inrrgrhalb  des !Schutzgebietes  grundsätzlich

krll{sch  gesehen

816  Schischule,  Kindersöiwk.se,  Gastronom'e,  Paikplakz:

E'- WFd auädrüöklieh  ällf  die uinm1t4a}bar ahgr(?2eThde  Schut!get1etsgren2e  2L!m Rutfügabie!  ACh9nta1-Weät

bzw  Natura 2000 GebW  h+ngewiesenl  Jeglidie  Erweltenrigeii  zB tms Parkplatzes  innerhalb  des

S3chutzgebietes  sind  per  se krittstJi  und ziehen  jedeiiralls  elne rsturscIiiitzrecföfiche  BewiltigungspBchi  mit

sich.

S17  Christlum  tiffsfötton  etc.

Es wird aur den VetlaJ  des Unleraubachs  miisamt  bsgleitencmm  GehÖlzsireirei'i  in diesein  Beretcii  bzw

zwtschen E316/Sj7  und die daraus gegebenerifalls resultlerenden naturschutrechl1iehen %lorgabaü  1%7, 6
lit. iTNgCHG  'XJ05)  hingewiesen.

S32  ehem Campingplatz  Fichlenwald

Auf  das  unmittelbar  ar»grenzende  Schutgebiet  bzw. Natura  2ü0ü  Gebie(  wird  hirqesviesen.  Eine  AbkMrung

jeqlichsr  Enio.vtckli.tng  auf der Fläche  mit der NaturschutzbeMrde  ist unurngärigliah.  Insbesondere

hingewigsen  wird  auch  darauf,  dags gemäß  §14 TN!sCHG  2üü5  es unerhgblich  ist, ob etne Belasfüng  der

S%.füllZZiele eines  !'Jaltira  2CDO GPble(!i  VOn 1nnerOa15 0der  aUßerhaJb  dee NattJra  2C+0ü Gebletes  atrsgeh(
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Eine dirgkt  an das Gobtel  angronzendo  bauliche  otjor  betnebliche  Entwicklung  wird auch dahtngehend

ahztipr(ifen  sein

SFOI Aohental  Park('latz  Loipeneinstieg

Es mrd bsi Umsetzung  auf die naturschutzrechtliche  Bewilligungspflicht  gem. §6 lit i TNSCHG  2t)05

hfögewiesen  Eirie Alternailvlosting  atißerhalb  dps Lai.ibqeheilzbes1andes  wirtl  pmpfohlenl

S'Fü3 Golfpla:tz

Oas Vorliegan  naturschutzfachltch  wertgebender  Bereiche  innerhalb  des  Gotfplalzesgormäß  riaturkundlicher

Bearbeg  WII(I expllziI herVOrgel1übE'n Oer kÜnfii(p. B0IriE!b b'ZW fllffälll0e  Afldgtungen  d9ß Gt)$1aL!e5i

üssen  diese  eerede-  auch  ohne  Festlegung  als  ,,FÖa'- enlspiechsnd  bemcksit.hUgen

Naturschutzret.htliöe  Vorgaben  maden  eine  Kontaktaufnahme  rnit  der  NaturschiitzheMrde  bei

Anderungen  des Gt'l{iplalzes  unumgänglich.

Plan S(id:

W28  Acierlklrch  Sud IMeßner):

öei  Arguinental)on  br  naturkundliheii  Bearbeiiung  sowie  det rauinordnungslachIidheiü  mmi  kung kann

iiveitestgehei»d  qe.fok)t  werden,inst»esondere  da der  Bereic)'i  zwis*en,Flarrer'  urid,,PÖlln'  nun  komplett  frei

bleibt (t-iingewiesen  wd  auf  den hier außerhalb  der geschlossenen  Ortschafl  bse}ls  irglevan)an  6(X1m

Uferschutzbereich  des  Ad»sngeeg.)

T08 echdlaatika

Auf die t.age  innerhalb  dee 5C)0m tHergchutzbgreich  des Achensees  sowie  die landgchaffliche  öedeutung

oes  HoteJkomplexes  ,Scholastika'  für  das  Achensee  Nordufer  wird  hingewiesen.  Ma(3geb1iche

Änderungen7ErweIfeningen Mürdern elns naturschutzrechlIIche Bewil!lgur+@ und mosaen unter
greißlmeiglicher  8t,honung  des  Lanc)schaftsbildes,  des  Seeufers  sowie  des  Gewässö'bensraums

inisgesamt  erfolgeri.  Eine bauliche  ,Übernutzung'  oder Oberprägung  der wenige+i,  telcht  zugänglk,hen

Uferabschnit(e  ist aue Sicht  des  Landssumweltanwaltee  unbedingt  zu vermeiden.

Mii fretind(ichen  GrÜßen

Fur den Landesumwelfanwalt

Andreas  Hudler
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Gemeilride  Achcnklrch

Nr. 387
6215 Achenklrch

Michael  Malr

PB Obedniital

6060 Hall

rel. 05)13/52)u-8)37
Fax OS223/52223-B2Q9

Mobll ü(i64/6189CN3l
mIchael.malr@bundefforste.at

!lETREFP:  5TELL11NGNAt1ME  ZllM  ENTWURF  ÜER l  FöRTSCHREl(ltlNG  O€ g (XITLI(HEN

Hall,  25.01.2ü22

Sehr  geehrter  Herr  Elürgermeister,  sehr  geehrter  Hen  Amtsleiter!

Zum  derzeit  aufgelegten  Entwurf  nimmt  dle Österreichische  Flundesrorste  AG, vertrpten

durch  dcn Forstbetrieb  Oberinntal,  wie  folgt  Ste(lung:

Flächen  zwischen,,Bamberqer"  und,,Busslehtler':

Entsprechend  der  vorllegcnden  und  auch  der Gemeinde  ausgehändigten  Studle  zur

Wohnbebauung  des DI Raimund  Rainer  vüm  15!)4.2017  ersuchen  wir  um Aufnahme  der

Grundst(icke  Nr. 1627/1,  1628/1,  162g und 1631/3  in den  baulicheri

Entwicklungsbereich.

Flächp.,,Prqußenbictil"  :

Laut  E-Mall  der  Gempinde  vom C17.€)6.2C)16  ist das Grundstück  Nr. 1126/174  als,,weiße
Fläche"  definlert  und somlt  unter  gewissen  Voraussetzungen  eine  Widmung  möglich.  Wir

ersuchen  daher  auch um Aufnahme  dltsas  Grundstücks  In den baulichen

EntwIcklungsbereich.

Mlt  der  Bitte  um positive  Elerücksichtigung  verbleiben  wlr

mDIltEfgre0unnFdrllr,,/lfßen
AlllengetellichaQ mit 515 in ;)utkeisdotl i %litilqrl  belm landesgeilcht St. Poltcn unler FN 114 i48 p
DVR Nt. rrC103731 I UID NL. ATU 415571)07 l WIIIWJllfülejftlT5ll-al

Sel(e l/  l
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Alexander  Mcixner

Wärthstrasse  421

G21S Achenkirch

Gemeinde  Achenkitch

Eliirgermeister  Karl Moser

untere  Dorfstraße  387

6215 Aclienkirch

StelIungnahme/Ansuchen 25 ül  2[)22

Sehr geehrter  Herr BtirBernaieister,  lieber  Karll

Nach Einsichtnahme  in das neue  Örtliche  RaumordniinBskorizept  würde  ich @erne folg,endes  Ansuchen

stellen:

Als Eigentüiner  der Waldparzelle  91C1/2 Grundbuch  87001 Achental  mlt 1401m'  wüme  ich gsrnp  tim

die Widmung  als touristische  Fföchc  ansuchen.

Mcin  Vorhaben  wäre  es, auf  diesem  Grundstück,lBaumhäuser"  ZU errichten.  (3 bis maxima14  Stück)

DaS Areal Würde SiCti daZu ausßezeichnet  eignen,  da die FläChe weder  forSt-  nOCh 1andW1rt5Chaft1iCh

ertr;igfahig  ist.

Weiters wurde keine Zersiedolun@ erfolgen und das Grundstück  ist in Ortsla@e vollkommen

erschlossen!

Durch  die Elauart der Elaumhäuser-mit  klelnem  Fundament-wflrdp  eine minimale  BüdpnversieBelung

erfolgen  und sich die Häuserideal  ins Landschaftsbild  einordnen.

Auch ist zu beachten,  dass alle umliegenden  Grundstücke  als Bauland  gewidmet  sind und sich meine

Parzelle  91D/2  bestens  InteBrieren  lielle.

Das füt die Tourismusregiün  Achensee  neuartige  Prinzip  des Baumhauses  würde  ein Novuni  darstcllcn

und weiteren  Zulaufvon  Gästen,  verbunden  mlt mehrWlrtschaftsaufkümmen  bedeuten

Elne posfüve Erledlgung  melnes  Ansuchens  wi]rdp  Ich sehr begriißen  tind sch;itzenl

Ps : Im Anhang  Abblldun(;en  zweier  Varlanten,  tim eine bessere Vürstellung  des Baumhauses  zu

erlan@en.

Mtt  besten  Grüßen

Alexander  Melxner
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Alexahder  Maixner

WörtttstraSSe  421

6215 Achenkirch

Gemeinde  Aclienkirch

zH Bt)tgerineib(er  Karl Moser

Llntere  Dorfstraße  387

6215 Achenklrch

StsIlungnahme/Ansucheri
C12.02.2022

Sehr Beehrter  Herr tlütgermeister,  lieber  Karl,

nach Einsichtnahme  in das neue Ortliche  Raumordnun@skonzept  musste  ich mit  Erstaunen  feststellen,

dass ein berelts  In den 198C)er Jahren als Bauland  gew!dmetes  Grundstück  2ü06  rUckgewidms  wurde.

Hl@rbel handtlt  tis SiCh urn den, In meinem  ae;it2  befindltChen,  Südl=h@n reii  des Grundstf.ickes

908/1  Katastralgemeinde  87001 Achental.  iAnhang  1-Fläche  1)

Ich ersuche um Wiederaufnahme  des Grundstückes  als (lauland  im Raumordnungskonzept  2021/22

mit zusätzlicher  Hinzunahme  von max. 7m in nördliche  Richtung  (/lnhang  2- Fföche 2), da ein

ßauvorhaben  für Eigenbedarf  angedacht  ist.

Mlt  der Bitte  um püsitlve  Erledigung  meines  Ansuchens  verbleibe  Ich,

mlt  freundlichen  Grußen

Alexander  Meixner
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Mag. Wolfgang  Karl Messner,  OberautalstraRe  61, 6215 Achenkirch

Gemeinde  Achenkitcli

2 H Herrn FlGM Karl Müser

lJntere  Dortstraße  387

621S Achenkirch

I

I
' i

Achenkirch,  2').[)1.2022

Sehr geehrter  Herr BGM Moser,

Hiprmlt  erhple  ich Einspruch  gegen den Im Entwurf  zum ÖROK aufgeführten  und gegenwänJ3  zur
Einsicht am Gemeindeamt  aufliegenden  Würtlaut  der Erläuterungen  unter  Punkt W25 und beantrage

eine Korrektur  wie folgt:

Zu Itorrigierender  Wortlaut  des aufliegenden  Entwurfes  unter  W25, 1. Satz:

Festlegung  (3,emaß Bestand;  di@ Auswtisung  @intiS baulichen  Entwicklungsbereiches  wurde  im
Wesentliclien  für die bereits  bebauten  Bereiche bzw. iin Anschluss  an die bestehende

SiedlungsentwickIungsfl;iche  (Gp 1126/17S)  vorBenommen  und kann bei Vorliegen  eines konkreten

Bedarfs eine WidmunBsanderung  sowie eine bauliche  Entwickung  stattfinden  (Gp 1214/21...

Korrekter  Wortlaut:

Festlegung  gem;iß  Bestand;  die Ausweisung  eines baulichen  EntwickIungsbereiches  wurde  im

Wesentlichen  rür die bereits  bebauten  Bereiche bzw. im Anschluss  an die bestehende

SiedlungsentwickIungsfföche  (Gp 1126/175)  vorgenommen  und kann bei Vorliegen  eines konkreten

BedarFs eine WidmunBsänderunB  sowie  eine bauliche  Entwickung  stattfinden  (Gp 1126/162)....

Be@ründung.

Der Wortlaut,,(Gp  12 l4/2)"  unter  Punkt W25 im ersten  Satz wurtfe  üffensichtlich  falsch eingefugt.

Die Vormerkung  einer  möglichen  Widmungsänderung  im Bedarfsfall  war ursprünglich  für den

si]dllchpn Berelch dtr  Gp IL26/17S  eingprragen.  Dipspr südllche  Berelch der Gp 1126/175  wird in

Folge einer  Grundstücksteilung  seit dem Jahr 2012 als Gp '11;!6/162  weitergeführt.  Die Gp 1126/162
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hat  den Im Würtlaur  dps Entwurfes  genannten  Anschluss  an dle bestphende  Siedlungsfläche  Gp

1120/175.

Hingegen  hat  die Gp 1214/2  keinerlei  Anschluss  an die bestehende  Siedlungsentwicklungsfläche  Gp

1126/175.

Auf  die Gp 1214/2  bezieht  sich Satz 3 umer  W25.

Satz I unter  W25 kann  sich offens!chtlich  nur  auf  die  Gp 1126/162  beziehen,  da nur  diese  Gp

Anschluss  an die bestehende  Siedlungsfläche  Gp 1126/175  hat.

Dass slch Satz 1 unter W25 auf dle Gp 1126/162 beiyieht ergibt sich auch Hanz eindeutlg aus den
Darstellungen  im Lageplan  des derzeit  zur Einsicht  aufliegenden  ÖROK Entwufes.

Der  Würtlaut,,(Gp  1214/2)'  wurde  offenslchtlich  falsch  In Satz 1 plngefügt  und Ist zur Korrektur  in

Satz 1 durch  den WortlautN(Gp  1126/162)"  zu ersetzen.

Ich bitte  um Vornahme  dieser  Korrekturim  ÖROK und  um schriftliche  Bestatigung  dieser  Korrektur.

Mit  freundlichen  Grüßen

Mag. Wolfgang  Karl Msssner
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Manuela  und  Johannos

Untere  Dorfstraße  445

6215  Achehktrch

Gemeinde  Achenkirch

Untere  Dorfstraße  387

S215 Achenkirch

Achenkirch,  27. Jänner  2022

Stellungnahrne  zur  AuflaHe  des ört1ichen  Raumordnungskonzeptes

Sehr geehrte  Damen  und Henen+  5ehr  geehrter  Bürgerrneister,  sehr  gtetirte  Gemelnderäte

und Gemelnderätinnen,

zur Kundmachung  Auflage  des ÖROK vom 23.12.2021  möchten  wir  wie folgt  5te11ung

nehmen.  Wir  als GrundstückseIgenti)mer  der  Parzelle  1604/1,  25€10m1, Pufüermühlstraße

175a,  6215 Achenklrch  beabslchtlgen  dieses  Grundstück  unseren  Kindern  und Enkelkindern

zur Schaffung  von lelstbarem  Wohnraum  weiterzugeben.  Dabei  stehen  zwel  Möglichkelten

Im Raum. Entweder  die zusätzliche  Bebauun((  des bestehenden  Grundst0cks  als

Generationenhaus,  oder  eine  Aufteilung  des Grundstücks  auf  zwel Parzellen  mlt  elner

entsprechend  eigenständigen  Bebauung.  Im aktuell  aufrechten  öRöK,  beVor dle

Fortschrelbung  abgelehnt  wurde,  wäre  eine  entsprediende  W1dmung  jedenfalls  möglich.  In

der Neuauflage  füs  ÖROK wird  uns diese EntwickIungsmögIIchkeIt  verbaut.  Dle Absolute

Sledlungsgrenze,  §31 (1) d,e verläuft  Im Verordnungsplan  genau  an der  Grundstücksgrenze

zur Parzelle  16ü4/1.  Somlt  wäre  ein entsprechendes  Widmungsansuchen  nicht  mehr

mt]gllch.

Zur besseren  Übersicht  finden  5{e untenstehend  entsprechende  Planausschnitte.

Symbolerklärung  ÖROK

ABGRENZuNG  DER StEDLUNGSENTWICKLUNG

ffl  Aliholulv SiiifüuiiHs(liiiiiiv !) 31 ili  d, s
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Planr:iussr:hnittAuflügepIan ÖRüK Neu27.1.2CJ22

Gerne würden wir  auch eine Stellun@nahme  des Raumplaners der Geme!nde  Achenkirch,

Büro Falch aus Landeck  zu unserem  Ansuchen  hören,  sowie  die Stellungnahme  derAbteilung

Raumordnung  des Landes Tlrol  In Innsbruck.

Wir  Verbleiben  mit  der  Bitte  um BerüCkSiChtigung  Ciner der  beiden  Vbriantein,  bzw. um

Verbleib  der  Flächen  innerhalb  des SiedIungscntwickIurigsraumes,  um urisere  Absicht,

Wohnraumschaffung  für  die nächsten  Generationen  unserer  Familie  auf  der Parzelle  16C)4/1

zu ermöglichen.

Bedarf es einer ÄnderunB  unsererVorschl%e zur Umsetzung, sind wirjederzeit
gesprächsbereit.  Eine Erweiterung  der  Absichten  übür  die Grundstücksgrenze  hiiiaus  ist

jedenfalls  ausgeschlossen.
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%ckstal(gr  Stefan  /  Amtsleiter  Achenkirch

Von:

Gesendet

An:

Betreff:

Birgit Huber <aschenhof.achenkirch@gmail.com>
Mittwoch. 2. Februat 2€)22 13.50

Anna laud / Sekretariat Achenkirch; Pockstaller Stefan / Amtsleiter

Achenkirch

Stellungnahme i Örtliches Raumordnungskonzept

Liebe  Gemeinde  Achenkirch,

Nach Begutachtung  des  Verordnungsplans  für das örtliche  Raumordnungskonzept  ist mir einiges

aufgefallen.

1) Vk  OI

Insbesondere  beanstande  ich den eingezeichneten  neuen  Verkehrsweg  VkOl  welcher  quer  durch

meine  Grundparzellen  und über  eine  private  Hauszufahrt  eingezeichnet  wurde.

Ich lehne  die Inanspruchnahme  meiner  Grundstücksparzellen  für die  zukünftige  Planung  einer

Hauszufahrt  "Laiminger"  strikt  ab.

Ich bitte  euch  den VkO1 aus  dem  Raumordnungskonzept  zu entfernen.

Die Tatsache,  dass  dieser  VkOl ohne  jeglicher  Kommunikation  einfach  eingezeichnet  wird,

verwundert  mich  sehr.

2} Wasserleitung

Weiters  ist mir  aufgefallen,  dass  es sich bei der eingezeichneten  Wasserleitung  auf  meinem

Grundstück  immer  noch  um die alte, obsolete  Leitung  handelt.

Die neue  Wasserleitung  wurde  von der  Gemeinde  2019  entlang  der  Straße  verlegt.

3) Loipen

Ich möchte  auch  darauf  aufmerksam  machen,  dass  sich das  gesamte  Loipensystem  am falschen

Platz  befindet.

Zu Punkt  1 Inkludiere  Ich unten  den betreffenden  Ausschnitt  vom Plan  und der Erläuterung.

Ich bitte um eine  kurze  schriffliche  Rückmeldung  zur  Kenntnisnahme.

Mit sonnigen  Grüßen,

Birgit  Huber
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FUITH.EU

FUITH  RECtffSANWÄLTE  GMBH
hiAG MARnl'l  FuITH.  lL  M
DR. uxa  FUITH. eht.

Herrn

Bürgermei'=ter  der  Gpmelnde  Achenkirch

Untere  Dorfstraße  426a

6215  Achenkirch
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Einspruchswerbcr

vertreten  durch:

Hermann  Lagger,
Landwirt,  geb.  11.ü8.1956

6215  Achcnkirch,  Nr. 548

FUfTH  Re,6tsanwä1te  GmbH
7'schurt4hen&lerstraße  4a
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In umseitig  bezeichneter  Verwaltungssache  erstattet  Herr  Hermann  Lagger,

6215  Achenkirch  Nr. 548,  vertreten  durch  die FlJfTH  Rechlsanwälte  GmbH,

FN 522587k,  TschurtschenthaIcrstraße  4a,  60X)  Innsbruck,  die  sich

ausdrücklich  auf  dle  Ihr  ertellte  Vollmacnt  beruft,  zur  Auflage  der

Fortschreibung  des  örtlichen  Raumordnungskonzeptes  der  Gemeinde

Achenkirch,  Innerhalb  offener  Frföt,  nachstehenden

EINSPRUCH

Der  Einspruchswerber  ist Alleineigentümer  des gesch)ossenen  Hofes  Ober-

Tiefental  in EZ 90Ü33  Gß f17ö1  Achental.  Er hat  drel  Kinder.  Er hat  deshalb

bei  der  Gemelnde  den  Antrag  gestellt,  dass  durch  eine  entsprechende

Änderung  Im Örtllchen  Raumordnungskonzept  und Im F!ächenwidmungsplan

ermöglicht  wird,  dass  zwei  Kinder  auf  der  Liegenschaft  des  Vaters

unmitte)bar  angrenzend  an das  bäuerliche  Wohnhaus  ein Eigenheim  errichten

können,  um im Familienverband  zu verbleiben.  Die Tochter  Manuela  lebt  mit

ihrem  Lebenspartner  Martin  Winkler  und  den  belden  Töchtern  in  äußerst

beengten  Wohnverhältnissen.  Die Wohnsltuation  Ist kurzfristig  vertretbar,  mittel-

und  langfristig  muss  sich  die  Jungfamilie  jedoch  eine  alternative

Wohnmöglichkeit  schaffen,  Der  Llm-  bzw.  Ausbau  des  bestehenden

Wohnraumes  ist leider  nicht  möglich,  da eine Parifizierung  des Hauses  als

geschlossener  Hüf aufgrund  das  Höfegesetzes  nicht  durchführbar  ist. Bei

einer  persönllchen  Vorsprache  bei  Herrn  Landeshauptmann-StelIvertreter

Josef  Geisler  am  2ü.08,2020  zeigte  dieser  für  das  Anliegen  des

Einspruchswerbers  und dessen  Familie  Verständnis.  Es wurde  auch  darüber

gesprüchen,  ob eine  hier  erfolgende  Wldmung  als Bauland  vün Seiten  des

Landes  genehmigt  werden  könne,  Daraufhin  wurde  besprochen,  dass nur

dann,  wenn  gesetzliche  Versagungsgründe  vorliegen  würden,  hier  das Land

einen  Genehmigungsvermerk  für  eine  Umwidmung  der  Gemeinde  nicht

erteilen  würde.  Der nunmehrige  Einspruchswerber  und dessen  Famllie  hat

dieses  Gespräch  als sehr  püsitiv  empfunden  und war  auch  der  Anslcht,  dass

damit  offenkundig  nicht  das Land  Tirol  die Behörde  ist, die eine  Wldmung

hier  als Bauland  nicht  wünscht,  sondern  dass die Gemeinde  sehr  wohl  den
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Gestaltungsraum  hat,  hier  eine  entsprechende  Baulandwidmung

durchzuführen  und diese  Fläche  auch  in das örtliche  Raumordnungskonzept

eiufzunehmen,  um  zwei  Kindern  zu  ermöglichen  unmittelbar  neben  dem

bcstehcnden  bäuerlichen  Wühnhaus  für  ihren  eigenen  dringenden  Bedarf  ein

Haus  zu emchten.

Mit Schreiben  vom 28.10.2020  hat  der  Herr  Bürgermelster  der  Gemeinde

Achenkirch  der  Tochter  des  Einspruchswerbers,  Frau  Manuela  Lagger,

mitgeteilt,  dass  im  Gemeinderat  in geheimer  Sitzung,  die  angebllch

mehrmals  vün  der  Raumordnungsabteilung  (gemeint:  des  Landes  Tirol)

erfolgte  negative  Stellungnahrne  zum  Gespräch  gekommen  sei. Dazu  ist zu

sagen,  dass eine derartige  negative  Stellungnahme  des Landes  'nrol  dem

Einspruchswerber  nicht  bekannt  ist, weil  diese  negative  Stellungnahme  der

Raumordnungsabteilung  des  Landes  Tirol  offenbar  angeblich  gar  nicht

vorllegt.  E]ne derartlge  negatlve  Stellungnahme  würde  auch  im Gegensatz

zum  Gespräch  mit  Herrn  Landeshauptmann-SteI1vertreter  Josef  Geisler

stehen,  der wohl  auf  eine  derartige  negative  Stellungnahme  hingewiesen

m!tte,  wenn  sie  beim  damaligen  Gespräch  vorhanden  gewesen  wäre.  In

weiterer  Folge  hat der nunmehrige  Einspruchswerber  über  seine  Vertreter

mlt  Schrelben  vom  2.2.2021  Herrn  Abtellungsvorstand  Dr. Peter  Hollmann

diesen  Sachverhalt  ebenfalls  genau  vorgetragen.  In weiterer  Folge  wurde

versucht,  mit  dem  örtlichen  Raumplaner  der  Gemeinde  Achenkirch  Kontakt

aufzunehmen,  wobei  dieser  mit  Schreiben  vüm  2.6.2021  den Vertretern  des

Einspruchswerbers  mitteilte,  dass  er  darum  bitte,  sich  in  dieser

Angefegenhelt  an  dle Gemelnde  zu wenden.  Die  fachlichen  Beurteilungen

seinerseits,  sowie  die  Entwürfe  rum  örtlichen  Raurnordnungskünzept

ergingen  von ihm grundsätzlich  an die Gemeinde,  über  deren  Ersuchen  er

dann  im  Einzelfall  auch  rür Auskünfte  zur Verfügung  stehe.  Es wurde  In

weiterer  Folge  dann  g:'gcm]ber  der  Gemeinde  mehrfach  urgiert,  ein

derartlges  Gespräch  mit  dem  Raumplaner  zu ermögllchen.  Dle Gemelnde  war

offenbar  nicht  bereit,  diesen  Kontakt  mit  dem  nunmehrigen

Einspruchswerber  und  dessen  Familie  in  sachlicher  Hinsicht  über  die

Aufnahme  im örtlichen  Reiumordnungskonzept  zuzulassen.  Dle tatsächllchen

Hintergründe,  weshalb  hler  diese  Aufnahme  im  örtlichen

Raumordnungskonzept  verweigert  wird,  sind  dem  Elnspruchswerber  nlcht
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bekanht,  da die dama)ige  Sitzung  des Gemeinderates  vom  7.1ü.2020  geheim

war,  somit  nicht  öffentlich.  Der Einspruchswerber  empt'indst  es  auch  als

äußerst  bürgerunfreundlich,  wenn  die Kontaktaufnahme  eines  Bürgers  der

Gemeindc  mit  dem  örtlichen  Raumplancr  vcrhindert  wird  und  dem

Raumplaner  Im  Ergebnls  verboten  wlrd,  hier  über  die  Aufnahme  eines

örtlichen  Raumordnungskonzeptes  überhaupt  mit  dem Wldmungswerber  zu

sprechen.

II,  Rechtliche  Beurteilunq

Das  örtliche  Raumordnungskonzept  ist  im  § 31  des  Tiroler

Raumordnungggesetzes  2016  geregelt,  dessen  Fortschreibuiig  im EI 31a.

Vorweg  ist festzuhalten,  dass  die  bestehende  Gemeindeautonümie  ihre

Grenzen  im Sachllchkeitsgebot  hat.  Vorweg  ist festzuhalten,  dass  durch  die

Fürtschrelbung  des  örtllchen  Raumordnungskonzeptes  Insgesamt  der

Bereich,  der  als  Bauland  vorgesehen  ist,  gegenüber  dem  bestehenden

ortlichen  Raumordnungskonzept,  über  die  gesamte  Gemeinde  gerechnet,

zugenommen  hat.  Es ist auch  festzuhalten,  dass  hier  zu  prüren  war,

inwleweit  ein  unmlttelbarer  Bedarf  für  die Familie  des Einspruchswerbers

besteht  und  welche  finanzlellen  Belastungen  für  dle  Gemelnde  von  der

4ufnahme  in  das örtliche  Raumordnungskonzept  als  Bauland  und sodann

Widmung  als  Bauland  Im  Flächenwidmungsplan  einhergehen.  Hier  ist

ausdrücklich  festzuhalten  und dies  steht  wohl  außer  Streit,  dass  durch  die

Ausweisung  von  Bauland  in  diesem  Bereich  für  zwei  Kinder  keinerlei

Infrastrukturelle  Belastung  für  dle  Gemeinde  entsteht,  da  elne  volle

Erschließung  des Elauernhauses  und  damit  des  anqrenzenden  Grundes  bereits

gegeben  ist.  Es bedeutet  somit  eine derartige  Widmung  und  Festlegung,

anders  bei  allen  anderen  nunmehr  vürqenümmenen  zusätzllchen

Fcstlcqunqen  als  Bauland  im  örtlichen  Raumordnungskonzept,  keinerlei

flnanzielle  Mehrbelastung  oder  Inrrastrukturelle  Mehrbelastung  für  die

Gemeinde,  Es kann  auch  nicht  als Argument  angeführt  werden,  dass  damit

weiteres  Bauland  in  diesem  Bereich  geschaffen  werden  könnte,  Es gibt

keinerlei  Verprlichtung  üder  Anspruch  gegenüber  der  Gemeinde,  dass  nach

einer  Ausweisung  von zwel  Parzellen  für  zwei  Kinder  des  Einspruchswerbers

hier  weitere  Umwidmungen  In  Bauland  erfolgen  müssen.  Eine  derartige
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Argumentation  würde  ein  vollkommende  Scheinbegründung  darstellen.

Prirnär  ist  auf  die  persönlichen  Bedürfnisse  der  heimischen  Bevö)kerung

Rücksicht  zu nehmen.  Der  unmittelbare  dringende  f3edarf  für  zwei  Kinder  des

Einspruchswerbers  ist  manifestiert.  Fcstzuhaltcn  ist  auch,  dass  jede

Spekulatlün  ausgeschlüssen  Ist.  Dle  belden  Klnder  und  auch  der

Einspruchswerber  sind  jederzeit  bereit,  sowohl  mit  dem  Land  Tirol,  als auch

mit  der  Gemeinde  einen  entsprechenden  Raumordnungsvertrag

abzuschließen,  der  sicherstellt,  dass  die beiden  Parzellen,  die ausgewiesen

werden  sollen,  ausschließlich  vori  den beiden  Kindern  des Eigentümers  für

den  Eigenbedarf  benÜtzt  werden  dürfen  und  somlt  )edes  Klnd  verpflichtet  ist,

hier  den  Hauptwohnsitz  im  Haus  zu begründen  und eine  Verwertung  der

Llegenschaft  In keiner  anderen  Weise  erfolgen  darf.  Hier  besteht  ein

gesetzliches  Instrumentarium  mit EI 33 TROG,  das entsprechend genützt

werden  muss.  Infolge  der  Nähe der Hofstelle  kann  auch  nicht  von einer

Inselwidmung  gesprüchen  werden,  well  dle Frage  gestellt  werden  muss,  wo

hier  Bauland  ausgewiesen  werden  sollte,  wenn  nicht  unmittelbar  neben  der

Hofstelle,  um  zwei  Kindern  ein  entsprechendes  Wohnen  neben  dem

Elternhaus  zu  ermöglichen.  Es ist  somit  geboten,  im  örtlichen

Raumordnungskonzept  hier  den  Bereich  von  zwei  Parzellen  unmittelbar

angrenzend  an  das bäuerliche  Wühnhaus  aufzunehmen.  Se1bstverständlich

kann  im Raumordnungsvertrag  auch  aufgenornmen  werden,  dass  unmitte1bar

innerhalb  kürzester  Zelt  diese  Liegenschaft  dann  entsprechend  mit

Hauptwohnsitzen  der  Kinder  bebaut  und bezogen  werden  müssen  und kann

sich  die Gemeinde  jede  Art  von  zivilrechtlich  zulässiger  Absicherung  im Sinne

des § 33 Abs 4 TRCiG vorbehalten.  Der  Rechtsanwalt  der Gemelnde m%e

hler  einen  derartigen  Vertrag  aufsetzen,  dem  der Wldmungswerber  und

dessen  beiden  Kinder  sehr  wohl  zustimmen  werden,  wenn  dieser

entsprechend  den  gesetzlichen  Vorgaben  erstellt  wird.  Rechtlich  gesehen

empfindct  dt.r  Einspruchswerber  es als Willkür,  wenn  nunmehr  in diesem

Berelch  Im örtllchen  Raumordnungskonzept  keln  Bauland  aufgenommen  wlrd,

auf der anderen  Seite  aber  derartige  Flächen  in der Gemeinde  zusätzlich

ausgewiesen  werden.  Es wird  diesbezüglich  ausdrücklich  darauf  hingewiesen,

dass  bei  der  Fortschreibung  des  Örtllchen  Raumürdnungskonzeptes  dle

Gemeinde  kein  willkürliches  Ermessen  hat,  sondern  dass  dieses  Ermessen  Im

gegenständlichen  Fall  darin  besteht,  dass  zwrngend  eine  Aufnahme  im
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örtlichen  Raumordnungskonzept  als Bauland  in diesem  Bereich  zu erfolgen

hat,  weil  sonst  in der  Gesamtschau  gesehen,  das  gesamte

paumürdnungskünzept  als  willkürllch  und  damit  als  gesetz-  und

verfassungswidrig  anzusehen  ist.

Zusammengefasst  stellt  somit  der Elnspruchswerber  den

ANTRAG

im  örtlichen  Raumordnungskonzept  den  Bereich  von  zwei  Parzellen

angrenzend  an das  bäuerliche  Wohnhaus  des  Widmungswerbers  zur

Ermögllchung  der  Begrjndung  eines  Hauptwohnsltzes  für  zwei  der  Klnder  des

Einspruchswerbers  als der Bebauung  mit Wohnhäusern  und  zwar  zwei

einfamilienhäusern  dienendem  Bereich,  der  unmittelbar  zu bebauen  ist,

auszuweisen.

Innsbruck,  am 2.2.2022 Hermann  Lagger

und Kinder
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6215 Achtnkkch Achenkirch,  3 2 2€122

(3t'ineiniJe  Aclienkiich

621S Achenkirch

StellunHnahme  zum Örtlichen  RaumtirdnunHskonzept

Sehr @eehrte Damen und Herren.

laut Verordnungsplan  Achenkirch  Mitte  ist ein geplanter  Verkehrsweg  (erforderlicher  Neubau)

VK  (JI  eingetragen.

Gegen diesen  geplantiin  Vprkehri,weg  erhetien  wir,,EinspructI

Wir  finden  es sünderbar,  dass wir  bel einer  derartig  Beplanten  llaßnahme,  weder  van der
Gemeinde,  noch vom Raumplaner  kontalitiert  wurden,  obwohl  diese Maßnahme  atich unserü GP.

1480/2  betrifft.

Mit  fteundlichen  Grüßen


